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A8Schaubild A8.4.2-2:  �Explizites Ausbildungsinteresse nicht studienberechtigter Schulabgänger/-innen differenziert 
nach Migrationshintergrund, Geschlecht und Schulabschluss (Personenanteile in %)
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Gewichtete Ergebnisse (ungewichtete Fallzahl: Männer: 3.253, Frauen: 2.700).

Quelle: Nationales Bildungspanel, Startkohorte 4 (10.5157/NEPS:SC4:9.1.0), Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung                            BIBB-Datenreport 2019
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Junge Migrantinnen streben am seltensten eine duale 
Ausbildung an, wenn sie einen mittleren Schulabschluss 
erreicht haben, junge Frauen ohne Migrationshinter-
grund dagegen bei maximal einem einfachen Haupt-
schulabschluss. Den Beginn einer Berufsausbildung 
generell beabsichtigen Frauen mit und ohne Migrations-
hintergrund jeweils am seltensten bei maximal einem 
einfachen Hauptschulabschluss. 

Verläufe des Übergangs in betriebliche 
Berufsausbildung bzw. vollqualifizierende 
Ausbildung insgesamt

Es soll nun untersucht werden, wie der Übergang in eine 
Berufsausbildung für nicht studienberechtigte Jugendli-
che mit und ohne Migrationshintergrund innerhalb eines 
Zeitraums von 40 Monaten nach Verlassen der allgemein-
bildenden Schule verläuft. Hierfür sind nach dem Kap-
lan-Meier-Verfahren monatsgenau die Übergangsquoten 
geschätzt worden.181 Zunächst wird der Übergang in 
eine betriebliche Berufsausbildung betrachtet, und zwar 
ausschließlich bezogen auf die Jugendlichen, die sich bei 

181	 Bei den Kaplan-Meier-Schätzungen können in die Analyse auch sogenannte 
rechtszensierte Fälle einbezogen werden. Hier sind das die Fälle, in denen Informa-
tionen zur Bildungsbiografie der Jugendlichen nur für einen kürzeren Zeitraum als 
40 Monate nach Schulabgang vorliegen. Bei Paneldaten kommen rechtszensierte 
Fälle häufiger vor, da nicht alle Befragungspersonen dauerhaft an den Erhebungen 
teilnehmen. Für die jeweiligen Zeitspannen nach Schulabgang sind hier immer die 
kumulierten monatlichen Übergangsquoten angegeben.

Schulbeendigung explizit für eine duale Berufsausbil-
dung interessiert haben.182 Anschließend richtet sich die 
Betrachtung auf alle Jugendlichen, wobei auch diejeni-
gen einbezogen werden, die bei Schulabgang (noch) kein 
Interesse an einer dualen oder schulischen Berufsaus-
bildung hatten. Hier werden nun die Übergänge in alle 
vollqualifizierenden Ausbildungsformen berücksichtigt, 
neben der betrieblichen Ausbildung sind dies in der Regel 
die öffentlich finanzierte außerbetriebliche duale Berufs-
ausbildung183 und die schulische Berufsausbildung.184 Die 
Jugendlichen werden in den Analysen zum einen nach 
Migrationshintergrund und Geschlecht unterschieden, 
zum andern erfolgt noch eine weitere Differenzierung 
nach dem Schulabschluss, über den sie bei Beendigung 
der Schule verfügt haben.

182	 Die Einmündung in eine andere Ausbildungsform, d. h. in eine außerbetriebliche 
duale oder eine schulische Berufsausbildung (einschließlich Beamtenausbildung), 
wird dabei als „konkurrierendes Ereignis“ berücksichtigt. Dies bedeutet, dass die 
betreffenden Fälle ab dem jeweiligen Einmündungszeitpunkt nicht mehr in die 
Schätzung der Übergangsquoten einbezogen worden sind.

183	 Außerbetriebliche Ausbildungsplätze in BBiG/HwO-Berufen werden vor allem für 
lernbeeinträchtigte bzw. sozial benachteiligte Jugendliche oder für junge Menschen 
mit Behinderungen bereitgestellt, die nur geringe Aussichten auf einen betrieblichen 
Ausbildungsplatz hätten.

184	 Darüber hinaus wird hier gegebenenfalls auch der Übergang in ein Studium berück-
sichtigt. Dieser ist allerdings sehr selten, da nicht studienberechtigte Schulabgän-
ger/-innen vor Beginn eines Studiums erst noch nachträglich die (Fach-)Hochschul-
reife z. B. auf einer beruflichen Schule erworben haben müssen.




